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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1968

Norm

ABGB §91 C7

ABGB §936 VIIc

Rechtssatz

Ein während aufrechter häuslicher Gemeinschaft abgeschlossener Unterhaltsvergleich der Ehegatten gilt nur für die

Dauer der häuslichen Gemeinschaft, soferne die Umstandsklausel nicht ausgeschlossen wurde (wie 2 Ob 126/65 und 6

Ob 287/67) (Hier unter ausdrücklicher Ablehnung der gegenteiligen Auffassung in EvBl 1960/300).
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